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Umsetzung der IDD in deutsches Recht –
Artikel 3 (Änderung des VVG)

Stand des Verfahrens

Einzelne Regelungen

− § 6 Absatz 6 GesE

− § 6 Absatz 1 VVG – Artikel 20 Absatz 1 RL

− Restschuldversicherung

− § 155 VVG-E

− § 1a Absatz 1 VVG-E
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1) GesE

§ 6 wird wie folgt geändert:

d) In Absatz 6 werden nach dem Wort „anzuwenden“ das Komma und die Wörter 

„ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem 

Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im 

Fernabsatz im Sinne des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt“ 

gestrichen.

Erwägungsgrund

(6)  Den Verbrauchern sollte trotz der Unterschiede zwischen den Vertriebskanälen 

das gleiche Schutzniveau zugutekommen. Um zu gewährleisten, dass das gleiche 

Schutzniveau gilt und dass die Verbraucher in den Genuss vergleichbarer 

Standards, insbesondere im Bereich der Offenlegung von Informationen, kommen 

können, sind gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Vertreibern von 

ausschlaggebender Bedeutung.
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Artikel 2 - Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

1. „Versicherungsvertrieb“ die Beratung, das Vorschlagen oder Durchführen 

anderer Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen von Versicherungs-

verträgen, das Abschließen von Versicherungsverträgen oder das 

Mitwirken bei deren Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im 

Schadensfall, einschließlich der Bereitstellung von Informationen über 

einen oder mehrere Versicherungsverträge aufgrund von Kriterien, die 

ein Kunde über eine Website oder andere Medien wählt,…
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GesE

§ 6 wird wie folgt geändert:

d) In Absatz 6 werden nach dem Wort „anzuwenden“ das Komma und die Wörter „ferner dann nicht, 

wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermittelt wird 

oder wenn es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinne des § 312c des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs handelt“ gestrichen.

Artikel 2 – Begriffsbestimmungen

8. „Versicherungsvertreiber“ einen Versicherungsvermittler, einen Versicherungsvermittler in 

Nebentätigkeit oder ein Versicherungsunternehmen;
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1)/2) Artikel 20 - Beratung sowie Standards für den Vertri eb ohne Beratung

Vor Abschluss eines Versicherungsvertrags ermittelt der Versicherungsvertreiber anhand der vom Kunden 

stammenden Angaben dessen Wünsche und Bedürfnisse und erteilt dem Kunden objektive Informationen 

über das Versicherungsprodukt in einer verständlichen Form, damit der Kunde eine wohlinformierte 

Entscheidung treffen kann.

Jeder angebotene Vertrag muss den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden hinsichtlich der 

Versicherung entsprechen.

Erfolgt vor Abschluss eines spezifischen Vertrags eine Beratung, richtet der Versicherungsvertreiber eine 

persönliche Empfehlung an den Kunden, in der erläutert wird, warum ein bestimmtes Produkt den 

Wünschen und Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht.

Artikel 2 – Begriffsbestimmungen

15. „Beratung“ die Abgabe einer persönlichen Empfehlung an einen Kunden, entweder auf dessen Wunsch 

oder auf Initiative des Versicherungsvertreibers hinsichtlich eines oder mehrerer Versicherungsverträge; 



§ 6 VVG - Beratung des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder 

der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen 

zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom 

Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten 

Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

Erwägungsgründe

(44) Um zu vermeiden, dass der Kunde ein für ihn nicht geeignetes Produkt erwirbt, sollte der Vertrieb von Versicherungsprodukten 

stets mit einem Wunsch- und Bedürfnistest anhand der vom Kunden stammenden Angaben einhergehen. Jedes dem Kunden 

angebotene Versicherungsprodukt sollte stets den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden entsprechen und in einer 

verständlichen Form präsentiert werden, damit der Kunde eine Entscheidung in voller Kenntnis der Sachlage treffen kann.

(45) Erfolgt vor dem Vertrieb eines Versicherungsprodukts eine Beratung, sollte zusätzlich zu der Pflicht, die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden zu klären, eine persönliche Empfehlung an den Kunden gerichtet werden, in der erläutert wird, warum 

ein bestimmtes Produkt den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht.
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3) GesE

§ 7a - Querverkäufe

(5) Wird ein Versicherungsprodukt, das der Absicherung von Zahlungsverpflichtungen dient, 

als Nebenprodukt oder als Teil eines Pakets angeboten, ist die Vertragserklärung für das 

Versicherungsprodukt frühestens eine Woche nach Abgabe der sonstigen Vertrags-

erklärungen abzugeben. Eine vor Ablauf dieser Frist abgegebene Vertragserklärung ist 

unwirksam.

GesE

§ 7d - Beratung, Information und Widerruf bei bestimm ten Gruppenversicherungen 

Der Versicherungsnehmer eines Gruppenversicherungsvertrages, der der Absicherung von 

Zahlungsverpflichtungen dient, hat gegenüber der versicherten Person die Beratungs- und 

Informationspflichten eines Versicherers. Die versicherte Person hat die Rechte eines 

Versicherungsnehmers, insbesondere das Widerrufsrecht.
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4) GesE

§ 155 - Standmitteilung

(1) Bei Versicherungen mit Überschussbeteiligung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer jährlich in Textform über den 

aktuellen Stand seiner Ansprüche unter Einbeziehung der Überschussbeteiligung zu unterrichten. Dabei hat er mitzuteilen, 

inwieweit diese Überschussbeteiligung garantiert ist. Im Einzelnen hat der Versicherer Folgendes anzugeben

1. die vereinbarte Leistung bei Eintritt eines Versicherungsfalles zuzüglich Überschussbeteiligung zu dem in der 

Standmitteilung bezeichneten maßgeblichen Zeitpunkt,

2. die vereinbarte Leistung zuzüglich garantierter Überschussbeteiligung bei Ablauf des Vertrags oder bei Rentenbeginn unter 

der Voraussetzung einer unveränderten Vertragsfortführung,

3. die vereinbarte Leistung zuzüglich garantierter Überschussbeteiligung zum Ablauf des Vertrags oder zum Rentenbeginn 

unter der Voraussetzung einer prämienfreien Versicherung,

4. den Auszahlungsbetrag bei Kündigung des Versicherungsnehmers,

5. die Summe der gezahlten Prämien bei Verträgen, die ab dem 1. Juli 2018 abgeschlossen werden; im Übrigen kann über 

die Summe der gezahlten Prämien  in Textform Auskunft verlangt werden.

(2) Weitere Angaben bleiben dem Versicherer unbenommen. Die Standmitteilung kann mit anderen jährlich zu machenden 

Mitteilungen verbunden werden.

(3) Hat der Versicherer bezifferte Angaben zur möglichen zukünftigen Entwicklung der Überschussbeteiligung gemacht, so hat er 

den Versicherungsnehmer auf Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den anfänglichen Angaben hinzuweisen.



5) § 1a - Vertriebstätigkeit des Versicherers

(1) Der Versicherer muss bei seiner Vertriebstätigkeit gegenüber 

Versicherungsnehmern stets ehrlich, redlich und professionell in deren 

bestmöglichem Interesse handeln.

Zur Vertriebstätigkeit gehören

1. Beratung,

2. Vorbereitung von Versicherungsverträgen einschließlich Vertragsvorschlägen,

3. Abschluss von Versicherungsverträgen,

4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen,   

insbesondere im Schadensfall.
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